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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Psychotherapie (Erwachsene)  

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 02.08.2018 
 
 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 4 und 6, Art. 61 Abs. 2 und 3 sowie Art. 66 Abs. 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 
München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Psychotherapie (Erwachsene) an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 30.06.2015, zuletzt geändert durch  
Satzung vom 14.12.2016, wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Name des Masterstudiengangs „Psychotherapie (Erwachsene)“ wird durchgängig durch 

den Namen „Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“ ersetzt. Die englische Be-
zeichnung „Psychotherapy - Adults -“ wird durch „Psychotherapy Specialized in Cognitive-
Behavioral Therapy“ ersetzt. 

 
2. § 2 wird gestrichen. Die bisherigen §§ 3 bis 15 werden zu den §§ 2 bis 14. 
 
3. § 2 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: „Mit dem Studium werden die Absolventin-

nen/Absolventen so qualifiziert, dass sie befähigt sind, mit Menschen mit psychischen Proble-
men und psychischen Störungen in psychologischen, klinisch-psychologischen und insbeson-
dere psychiatrischen Tätigkeitsfeldern zu arbeiten und beraterische und psychotherapeutische 
Leistungen zu erbringen.“ 

 
4. § 2 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: „1Der Masterstudiengang vermittelt anwendungs- und 

wissenschaftsorientierte Kenntnisse und Handlungskompetenzen der Psychotherapie und der 
klinischen Psychologie. 2Er beinhaltet die theoretischen Inhalte der Ausbildung zur psychologi-
schen Psychotherapeutin/zum psychologischen Psychotherapeuten, die im Psychotherapeu-
tengesetz (PsychThG) und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psy-
chotherapeuten (PsychTh-APrV) festgelegt sind.“ 

 
5. § 5 Abs. 3 wird gestrichen; Abs. 4 wird zu Abs. 3. 
 
6. In § 10 Abs. 1 werden nach dem Wort „Health“ die Worte „oder in Klinischer Psychologie“ einge-

fügt und in Abs. 2 die Zahl „40“ durch die Zahl „35“ ersetzt. 
 
7. In § 13 Abs. 1 wird der akademische Grad „Master of Psychotherapie“, Kurzform: „MPT“ durch 

den akademischen Grad „Master of Arts“, Kurzform: „MA“ ersetzt. 
 
8. In der Anlage werden in der Zeile „Einführung in das Studium, Räumlichkeiten, Bibliothek, Re-

cherche, eLearning“ in der Spalte 4 die Zahl „8“ durch die Zahl „10“ und in den Modulen 1 bis 3 
in Spalte 4 die Zahlen „72“, „68“ und „72“ jeweils durch die Zahl „70“ ersetzt. 

 
9. In der Anlage werden in Modul 7 in Spalte 2 nach dem Wort „Entscheidungsprozesse“ die Wor-

te „und Praxisforschung (Wissenschaftswerkstatt I)“ eingefügt und in Spalte 4 die Zahl „60“ 
durch die Zahl „85“ sowie in Modul 8 in Spalte 4 die Zahl „104“ durch die Zahl „80“ ersetzt. 

 
10. In der Anlage wird in Modul 9 in Spalte 2 der Modulname „Spezielle Behandlungsverfahren 

(Kinder, Jugendliche, Paare, Familien)“ durch den Modulnamen „Spezielle Interventions- und 
Behandlungsverfahren (Kinder, Jugendliche, Paare, Familien) und Interventionsforschung (Wis-
senschaftswerkstatt II)“ sowie in Spalte 4 die Zahl „108“ durch die Zahl „107“ ersetzt und in 
Spalte 6 nach „PÜ“ ein Spiegelstrich und „Proj“ eingefügt. 
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§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Oktober 2018 in Kraft.  
 






